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FAQs – Frage-Antwort-Katalog  
Zweitmeinungsverfahren - Kinderarztpraxis 

 
 
Was ist ein ärztliches Zweitmeinungsverfahren eigentlich? 
 
Das ärztliche Zweitmeinungsverfahren unterstützt Sie, die richtige Entscheidungen zu 
treffen. Dies gilt natürlich auch für die medizinische Versorgung von Kindern und Ju-
gendlichen. Gerade vor der Behandlung von schwerwiegenden, komplexen oder selte-
nen Erkrankungen möchten wir Ihnen die Gewissheit geben, dass Sie in guten Händen 
sind und die richtigen Entscheidungen gefällt werden. 
 
 
Was muss ich vor der Zweitmeinungssprechstunde beachten? 
 
Wenn unsere Professoren eine zweite Meinung zu dem Krankheitsbild des Patienten 
äußern, muss eine erste Meinung schon da sein. Bereits bei der telefonischen Anmel-
dung sollten Sie unseren Mitarbeitern mitteilen, wegen welcher Empfehlung Ihres Arz-
tes zur Diagnostik oder Therapie Sie eine zweite Meinung hören möchten. Zur Sprech-
stunde selbst bringen Sie bitte alle Befunde und Unterlagen mit. 
 
 
Für welche Indikationen steht Ihnen die Zweitmeinungssprechstunde zur Verfü-
gung? 
 
Wir bieten eine ärztliche Zweitmeinungssprechstunde für Kinder und Jugendliche so-
wie deren Eltern zu folgenden Krankheitsbildern: 
 
- akute und chronische Erkrankungen der Atemwege und Allergien, 
- akute und chronische Erkrankungen der Haut (Neurodermitis), 
- akute und chronische Erkrankungen des Immunsystems, 
- allgemeine Infektanfälligkeit oder 
- schwere oder chronische Infektionskrankheiten. 
 
 
Was kostet mich die ärztliche Zweitmeinungsberatung im Centrum für Gesund-
heit? 
 
Als AOK Versicherte ist diese Beratung im Centrum für Gesundheit für Sie bzw. Ihre 
Kinder kostenfrei. 
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Wer kann sich im Rahmen der ärztlichen Zweitmeinungssprechstunde beraten 
lassen? 

 
Als Versicherte der AOK Nordost können Sie die Beratung bis zur Vollendung des 
18. Lebensjahres kostenfrei in Anspruch nehmen. Im Einzelfall organisieren wir 
auch eine telefonische Beratung, wenn Sie aus Zeitgründen einen Termin im Centrum 
für Gesundheit nicht einrichten können. Sprechen Sie uns an! 
 
 
Was muss sich bei der Terminvereinbarung beachten? 
 
Über unsere kostenfreie Servicetelefonnummern (0800 265080-24383) können Sie 
einen Termin telefonisch reservieren. Es handelt sich um einen Exklusivtermin, bei 
dem sich unsere Experten für Sie viel Zeit nehmen. Dazu ist es erforderlich, dass Sie 
die Termine auch pünktlich einhalten. Sollte im Ausnahmefall wirklich einmal etwas 
dazwischen kommen, bitten wir um eine entsprechende Information, am besten 48 
Stunden vor dem Termin. Wir können diesen Termin dann gegebenenfalls an andere 
wartende Patienten vergeben. 
 
Weitere Information zu unseren Leistungsangeboten entnehmen Sie bitte unserer In-
ternetseite:  

www.CfG-Berlin.de 


